
S t a d t    R h e i n e 
Die Bürgermeisterin 
Fachbereich 5 - Planen und Bauen 
 
 

Vorlage Nr. 002/06 
 
 

Betreff: 
 

1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 87, 
Kennwort: "Schulte-Werning-Süd", der Stadt Rheine 
I. Änderungs- und Ergänzungsbeschluss 
II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 

  
Status: öffentlich 

 
 

Beratungsfolge 
Stadtentwicklungsaus-
schuss "Planung und Um-
welt" 

 Berichterstattung: Herrn Dr. Kratzsch 

Abstimmungsergebnis TOP 
Einst. Mehrh. ja nein Enth. 

 
z.K. 

 
vertagt 

 
Verwiesen an: 

         
 
 
 

Betroffene Produkte 

5101 Stadtplanung 
 

 

Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnah-

me 
 
 

     € 

Objektbezogene 
Einnahmen 
(Zuschüs-

se/Beiträge) 

 

     € 

Eigenanteil 
 
 
 
 

     € 

Jährliche Folge-
kosten 
 

 keine 
 

     € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzie-
rung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, 
Risiken, 
über- und außerplanmäßige 
Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvor-
schläge) 
siehe Ziffer       der 
Begründung 

 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 

 beim Produkt/Projekt       in Höhe von       € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 

      
 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
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Vorl.   002/06 
 
Vorbemerkung / Kurzerläuterung: 
 
Alle wichtigen planungsrelevanten Daten und Maßnahmen sind der Begründung 
zu den Flächennutzungsplanänderungen zu entnehmen, die dieser Vorlage beige-
fügt ist (Anlage 3). 
Ein Auszug bzw. Ausschnitte aus dem Vorentwurf ders Bebauungsplanänderung/-
ergänzung liegen ebenfalls bei (Anlage 1 und 2). 
 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
 

I. Änderungsbeschluss 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt“ der Stadt Rheine be-
schließt gemäß § 1 Abs. 8 BauGB den Bebauungsplan Nr. 87 der Stadt Rheine, 
Kennwort: „Schulte-Werning Süd“, der Stadt Rheine zu ändern und räumlich zu 
ergänzen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung/-ergänzung wird 
gebildet durch die Flurstücke 374 tlw., 375, 310, 311, 316 tlw., 319 tlw., 338 
tlw., 377 tlw., 348 tlw., 14 tlw., 347 und 378 tlw. Die Flurstücksbezeichnungen 
beziehen sich auf die Flur 101, der Gemarkung Rheine-Stadt. Der räumliche Gel-
tungsbereich ist im Übersichtsplan bzw. Änderungsplan geometrisch eindeutig 
festgelegt. 
 
 

II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Der Stadtentwickungsausschuss „Planung und Umwelt“ der Stadt Rheine be-
schließt, dass gem. § 3 Abs. 1 BauGB für die 1. Änderung und Ergänzung des 
Bebauungsplanes Nr. 87, Kennwort: „Schulte-Werning Süd“ der Stadt Rhein eine 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen ist. 
 
Die öffentliche Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung soll durch eine ortsübliche Be-
kanntmachung in der Presse mit anschließender 3-wöchiger Anhörungsgelegen-
heit im Fachbereich Planen und Bauen/Stadtplanung der Stadt Rheine erfolgen. 
Während dieser Anhörung ist allgemein Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung gegeben. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Auszug ALT 
Anlage 2: Auszug NEU 
Anlage 3: Begründung 
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